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VERWALTUNGSGERICHT AACHEN 

Az.:  

Öffentliche Sitzung 
der 6. Kammer 

des Verwaltungsgerichts Aachen 
im Sitzungssaal A 2.029 

 

Besetzung des Gerichts: 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht 
als Einzelrichter. 

Auf die Hinzuziehung einer Protokollführerin wird verzichtet. Das Protokoll wird vorläufig 
durch Diktat des Einzelrichters auf Tonträger aufgezeichnet. 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

der Frau Aachen , 

Klägerin, 

gegen 

den Prüfungsausschuss  der RWTH Aachen, vertreten durch die Vorsitzende 

Beklagten, 

wegen Masterstudium 
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sind erschienen bei Aufruf der Sache um 9.15 Uhr: 

1. die Klägerin in Begleitung ihres Prozessbevollmächtigten, Rechtsanwalt Bex; 

2. für den Beklagten: 
Frau unter Vorlage einer allgemeinen Vollmacht, die an 
die Gerichtsleitung weitergeleitet werden soll . 

Die Beteiligten verzichten auf den Vortrag des wesentlichen Akteninhalts. 

Die Sach- und Rechtslage wird mit den Erschienenen erörtert. 

Auf Vorschlag des Gerichts schließen die Beteiligten folgenden 

Vergleich: 

1. Der Bescheid des Zentralen Prüfungsamtes vom  
über das endgültige Nichtbestehen des Master-

Studiengangs und der Widerspruchsbescheid vom 
werden aufgehoben. Der Versuch der 

wiederholten Masterarbeit wird annulliert. 

2. Der Klägerin wird Gelegenheit gegeben, ihr 
Masterstudium bis zum Ende des Wintersemesters 
2022/2023 (vollständig) abzuschließen; eine weitere 
Verlängerung ist ausgeschlossen. Dies betrifft 
insbesondere die Prüfungsleistung Masterarbeit inkl. 
Kolloquium. 

3. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

Laut vorgespielt und genehmigt. 

Nach Anhörung der Beteiligten ergeht sodann der 

Beschluss : 

Der Streitwert wird auf 15.000,- € festgesetzt. 

Die Beteiligten, der Prozessbevollmächtigte der Klägerin auch im eigenen Namen, ver-
zichten auf Rechtsmittel hinsichtlich der Streitwertfestsetzung. 
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Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die mündliche Verhandlu n g um 
9.30 Uhr geschlossen. 

Beginn: 9.15 Uhr 
Ende: 9.30 Uhr 

Für die Richtigkeit der Übertragung: 

VG-Beschäftigte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

Beglaubigt 

VG-Beschäftigte 
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 




